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Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales versammelt sich heute zur 1. Sitzung im kleinen 
Sitzungssaal des Kreishauses in Heinsberg um über folgende Punkte der Tagesordnung zu 
beraten und zu beschließen: 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentliche Sitzung: 
 

1. Verpflichtung von Ausschussmitgliedern 
 

2. Bestellung eines Schriftführers 
 
3. Förderung der Komplementären Dienste im Kreis Heinsberg im Jahre 2010 

 
4. Förderung des Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrums (SFZ) der Arbeitsgemeinschaft 

der Freien Wohlfahrtspflege im Kreis Heinsberg im Jahre 2010 
 
5. Förderung des Migrationsfachdienstes – „Integrationsagentur für Migranten“ und 
     „Migrationsberatung für Zuwanderer“ im Kreis Heinsberg in Trägerschaft des 
      Diakonischen Werkes des Kirchkreises Jülich im Jahre 2010 

 
6. Bericht der Verwaltung: 
 a) Pflegestützpunkt nach § 92 c Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) im Kreis    
          Heinsberg 
 b) Neuorganisation der Aufgaben nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 
 c) Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes 2010 
 d) Vorstellung der Landrom & Brown Studie zu lärmreduzierenden Maßnahmen am  
          Flugplatz Geilenkirchen-Teveren 
 e) Neue Infuenza AH1N1 (Schweinegrippe) – Aktueller Sachstand 

 
Nichtöffentliche Sitzung: 
 
7. Vergabe eines Auftrages zur Durchführung einer repräsentativen Bürgerbefragung 

zum Thema „Wohnen und Leben im Quartier“ im Rahmen der kommunalen 
Pflegeplanung nach § 6 Landespflegegesetz – Qualitative Betrachtung des 
Pflegemarktes 

 
 

Vor Eintritt in die Beratung stellt die Ausschussvorsitzende die vorliegende Tagesordnung, 
die ordnungsgemäße Einberufung und die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. 
Frau Schaaf weist darauf hin, dass den sachkundigen Bürgern und den beratenden Mitgliedern  
 
- der Jahres- und Qualitätsbericht 2008 der Suchtberatungsstellen des Gesundheitsamtes 

des Kreises Heinsberg  
sowie allen Ausschussmitglieder 

- der Jahresbericht 2009 über die Aktivitäten des Selbsthilfe- und Freiwilligen Zentrums 
im Kreis Heinsberg  

zur Kenntnis verteilt worden sei. 
Den Kreistagsabgeordneten wurde der Jahres- und Qualitätsbericht 2008 der 
Suchtberatungsstellen des Gesundheitsamtes des Kreises Heinsberg in der Kreistagssitzung 
vom 18.02.2010 bereits ausgehändigt. 

 



Niederschrift über die 1. Sitzung des Ausschusses 
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Öffentliche Sitzung: 
 
 
Tagesordnungspunkt   1: 
 
Verpflichtung von Ausschussmitgliedern 
 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Gesundheit und Soziales 24.02.2010 
 
Finanzielle Auswirkungen: Nein 

 
Leitbildrelevanz: Nein 

 
Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales tritt am 24.02.2010 zu seiner ersten Sitzung nach 
der Kommunalwahl vom 30.08.2009 zusammen. Zu Beginn dieser Sitzung sind die 
Ausschussmitglieder zu verpflichten, die nicht schon als Mitglieder des Kreistages oder 
anderer Ausschüsse verpflichtet worden sind (§8 Abs. 3 der Hauptsatzung der Kreises 
Heinsberg). Vertreter werden jeweils bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt verpflichtet. 
 
Die Verpflichtungserklärung hat folgenden Wortlaut: 
 

„Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen und Können 
wahrnehmen, das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze beachten 
und meine Pflichten zum Wohle des Kreises erfüllen werde“. 

 
Die Vorsitzende verliest die Verpflichtungserklärung. Die betroffenen Ausschussmitglieder 
sprechen die Erklärung nach. Die von den betroffenen Ausschussmitgliedern unterzeichneten 
Verpflichtungserklärungen werden im Anschluss an die Sitzung zu den Akten genommen. 
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Öffentliche Sitzung: 
 
 
Tagesordnungspunkt   2: 
 
Bestellung eines Schriftführers 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Gesundheit und Soziales 24.02.2010 
 
Finanzielle Auswirkungen: Nein 

 
Leitbildrelevanz: Nein 

 
 
Nach § 25 der Geschäftsordnung für den Kreistag sind die Niederschriften über die Sitzungen 
des Kreistages vom Vorsitzenden und einem vom Kreistag zu bestellenden Schriftführer zu 
unterzeichnen. Nach § 27 sind die Vorschriften der Geschäftsordnung auch auf die 
Fachausschüsse entsprechend anzuwenden. Somit sind die Niederschriften vom 
Ausschussvorsitzenden/von der Ausschussvorsitzenden und einem zu bestellenden 
Schriftführer/einer zu bestellenden Schriftführerin zu unterzeichnen. Der Schriftführer/die 
Schriftführerin und sein Stellvertreter/seine Stellvertreterin sind vom Ausschuss für jede 
Wahlperiode zu bestellen. 
 
Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales folgt dem Vorschlag der Verwaltung und 
beschließt einstimmig ohne Enthaltung, zum Schriftführer den Amtsleiter des Amtes für 
Soziales und Senioren, Herrn Norbert Vaaßen, und zum stellvertretenden Schriftführer Herrn 
Albert Philippen zu bestellen. 
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Öffentliche Sitzung: 
 
 
Tagesordnungspunkt   3: 
 
 
Förderung der komplementären ambulanten Dienste der Träger der Freien 
Wohlfahrtspflege im Kreis Heinsberg im Jahre 2010 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Gesundheit und Soziales 24.02.2010 

Kreisausschuss  09.03.2010 
 
Finanzielle Auswirkungen: 65.500 € 

 
Leitbildrelevanz: Ziffern 2.2 und 3.2 

 
Die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege im Kreis Heinsberg hat mit Schreiben 
vom 01.02.2010 auch in diesem Jahr einen Zuschuss in Höhe von  65.500 € für das 
Haushaltsjahr 2010 zur Durchführung der komplementären ambulanten Dienste beantragt. 
Der Ausschuss hat sich in der Vergangenheit wiederholt mit der Förderung der 
komplementären Dienste - zuletzt in seiner Sitzung am 22.04.2009 - beschäftigt und für das 
Jahr 2009 einen Zuschuss in beantragter Höhe empfohlen, der vom Kreisausschuss am 
16.06.2009 beschlossen wurde.  
 
Wie in den Sitzungen der Vorjahre weist die Verwaltung auch jetzt darauf hin, dass es sich 
bei der Förderung der komplementären ambulanten Dienste um eine freiwillige Leistung des 
Kreises Heinsberg handelt. Die Kreise sind zwar nach § 14 Landespflegegesetz NW für die 
zur Umsetzung des Vorranges der häuslichen Versorgung erforderlichen komplementären 
ambulanten Dienste verantwortlich, daraus lässt sich jedoch ein Rechtsanspruch auf 
finanzielle Zuwendungen gegenüber den Kreisen nicht ableiten. Das Land fördert  die 
komplementären ambulanten Dienste seit Jahren nicht mehr.  
 
Die von den Trägern der Freien Wohlfahrtspflege angebotenen komplementären ambulanten 
Dienste beinhalten psychosoziale Hilfen, hauswirtschaftliche Hilfen, individuelle 
Schwerstbehinderten-Betreuung (ISB), Hausnotrufdienste sowie Mittagstisch für Senioren. 
Nach Überzeugung der Verwaltung wird durch die komplementären ambulanten Dienste ein 
wichtiger Beitrag für die  ortsnahe gesundheitliche und soziale Versorgung der Bürgerinnen  
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2 
und Bürger des Kreises Heinsberg geleistet. Die angebotenen Hilfen tragen dazu bei, 
Pflegenden die Pflege zu erleichtern, die Pflegebereitschaft aufrechtzuerhalten und kranken 
und behinderten Menschen einen möglichst langen Verbleib in ihrer gewohnten Umgebung 
zu ermöglichen  
 
Die komplementären ambulanten Dienste tragen insofern dazu bei, dem in § 1 des 
Landespflegegesetzes normierten Grundsatz des Vorranges der häuslichen Versorgung in der 
Praxis auch gerecht zu werden.  
 
Die Bedeutung der komplementären ambulanten Dienste nimmt insbesondere angesichts der 
demographischen Entwicklung des Kreises Heinsberg zu. Eine vom Kreis im Jahre 2006 in 
Auftrag gegebene Studie zur demographischen Entwicklung hat ergeben, dass auch im Kreis 
Heinsberg die Zahl der älteren Menschen bei weiter steigender Lebenserwartung 
kontinuierlich anwächst. Nach dem Ergebnis der Studie wird sich die Zahl der über 60-
Jährigen von 2005 bis zum Jahre 2020 von 58.518 auf 70.503 und die der 80-Jährigen und 
Älteren von 9.796 auf 12.294 erhöhen. Der prognostizierte Anstieg in der Altersgruppe 60 
und älter gilt als gewichtiges Indiz für den demographisch bedingten quantitativen Anstieg 
des Pflegebedürftigkeitsrisikos.  
 
Die dem Schreiben der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege im Kreis Heinsberg 
beigefügten Übersichten zeigen, dass sich die Wohlfahrtsverbände in erheblichem Maße an 
den Gesamtpersonal- und -sachkosten beteiligen. Der beantragte Zuschuss von 65.500 €   
entspricht etwa einem Fünftel der Gesamtkosten. Gefördert werden sollen nicht die einzelnen 
Leistungsstunden bzw. Betreuungseinsätze, da diese in etwa durch die Kranken- und 
Pflegekassen und Entgelte der Leistungsempfänger gedeckt sind, es sollen vielmehr 
ausschließlich die nicht refinanzierbaren Personal- und Sachkosten für die Koordination und 
Leitung der hauswirtschaftlichen Hilfen sowie die unentgeltliche psychosoziale Beratung 
bezuschusst werden.  
 
Im Haushaltsplan wurden keine Mittel veranschlagt, da vorgesehen ist, dass die 
Kreissparkasse Heinsberg wie in den Vorjahren auch 2010 eine Spende in entsprechender 
Höhe direkt an die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege leistet.  
 
Im Hinblick auf die äußerst angespannte Haushaltslage und die den Kommunen in Aussicht 
gestellten Einsparungen sieht die Verwaltung von einer Beschlussempfehlung ab. 
 
Dezernentin Machat erläutert, dass die in den Tagesordnungspunkten 3, 4 und 5 anstehenden 
Förderungen bereits seit Jahren jährlich bewilligt worden seien. Dieses wiederkehrende 
Beschlussverfahren sei seinerzeit Wunsch der Politik gewesen, um entsprechend der 
Haushaltslage entscheiden zu können. 
Bereits im Jahre 2002 habe die Verwaltung vorgeschlagen, einen öffentlich-rechtlichen 
Vertrag über die Durchführung der komplementären ambulanten Dienste abzuschließen, um 
den Trägern eine Planungssicherheit zu geben. Im Hinblick auf die damalige angespannte 
Haushaltssituation und den damit verbundenen Einschränkungen für freiwillig zu erbringende 
Leistungen sei dem Vorschlag der Verwaltung nicht entsprochen worden. 
 
Die Haushaltssituation habe sich seit dieser Zeit noch mehr zugespitzt. In diesem Jahr und in 
den Folgejahren seien mehr denn je Einsparungen erforderlich. Konsequenterweise hätte die 
Verwaltung daher für die Tagesordnungspunkte 3 bis 5 eine negative Beschlussempfehlung 
vorschlagen müssen. Soweit wollte die Verwaltung jedoch nicht gehen, denn sowohl die …/3 
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komplementären ambulanten Dienste, das Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrum als auch der 
Migrationsfachdienst seien feste und unverzichtbare Bestandteile der Beratungs- und 
Versorgungsstrukturen im Kreis Heinsberg. Dies ergebe sich auch eindeutig aus den 
Erläuterungen. 
 
Der Fraktionsvorsitzende der CDU Reyans beantragt, die Förderung der komlementären 
ambulanten Dienste, des Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrums sowie des 
Migrationsfachdienstes für das Jahr 2010 zu beschließen und führt aus, dass zwar in seiner 
Haushaltsrede zum Haushalt 2010 angeregt wurde, freiwillige Leistungen zu reduzieren, dies 
jedoch wesentliche und grundsätzliche Förderungen nicht betreffe. Die CDU-Fraktion 
befürworte daher die Förderungen der in den Tagesordnungspunkte 3 bis 5 genannten Dienste 
als „unverzichtbar“. Vor allem durch die Inanspruchnahme der komplementären Dienste 
könne der Verbleib in der Häuslichkeit länger gewährleistet werden. Herr Röhrig schließt sich 
für die SPD-Fraktion dem Antrag an und regt darüber hinaus die Förderung für die Dauer der 
Wahlperiode an, um den Trägern mehr Planungssicherheit zu geben. Herr Reyans erwidert für 
die CDU-Fraktion, wegen der derzeit sehr angespannten Haushaltssituation könne seine 
Fraktion einer Regelung für die Dauer der Wahlperiode nicht zustimmen. Stattdessen schlägt 
er vor, die Förderung für das Jahr 2010 zu beschließen und die Frage der vertraglichen 
Vereinbarung für die Folgejahre zunächst in den Mehrheitsfraktionen zu erörtern. 
Sodann fasst der Ausschuss folgenden Beschluss: 
 
Der Ausschuss  für  Gesundheit  und  Soziales  beschließt  einstimmig, dem  Kreisausschuss      
–vorbehaltlich der Genehmigung der Haushaltssatzung 2010 durch die Bezirksregierung 
Köln- zu empfehlen, der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege im Kreis Heins-
berg einen Zuschuss für das Jahr 2010 in Höhe von 65.500 € für die Durchführung der nach 
§ 14 Landespflegegesetz NW erforderliche komplementäre Dienste zu bewilligen.  
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Öffentliche Sitzung: 
 
 
Tagesordnungspunkt   4: 
 
 
Förderung des Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrums (SFZ) der Arbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege im Kreis Heinsberg im Jahre 2010  
  

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Gesundheit und Soziales 24.02.2010 

Kreisausschuss  09.03.2010 
 
Finanzielle Auswirkungen: 40.000 € 

 
Leitbildrelevanz: Ziffern 2.2 und 3.11 

 
 
 
Mit Schreiben vom 15.10.2009 beantragt die Arbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege im Kreis Heinsberg für das Jahr 2010 einen kommunalen Zuschuss zur 
Förderung des Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrums (SFZ) in Heinsberg, Hochstraße 24 in 
Höhe von   40.000 € (für die Fachbereiche „Selbsthilfe“ und „Freiwilligenarbeit“ jeweils 
20.000 €). Das Antragsschreiben der Trägergemeinschaft ist allen Ausschussmitgliedern mit 
der Einladung zur Ausschusssitzung zugegangen.  
 
Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales befasste sich zuletzt in seiner Sitzung am 
22.04.2009 mit der Förderung des von der Arbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtsverbänden getragenen Selbsthilfe- und  Freiwilligenzentrums in Heinsberg (TOP 3 
der Niederschrift). In der Ausschusssitzung wurde seitens der Verwaltung auf die 
zweigliedrige Organisationsstruktur des Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrums hingewiesen. 
Es wurde dargestellt, dass der Fachbereich „Selbsthilfe“ als professionelle Selbst-                 
hilfekontakt- und Koordinierungsstelle tätig ist und Leistungen wie  
- Informationen über Selbsthilfe und bestehende Selbsthilfegruppen im Kreis, 
- die Beratung zu Fragen der Hilfsmöglichkeiten,  
- Hilfen bei der Neugründung von Selbsthilfegruppen sowie 
- die Kontaktvermittlung zu Selbsthilfegruppen  und zu Einrichtungen aus dem 
      Sozial- und Gesundheitsbereich 
anbietet. In Abgrenzung hierzu werden durch den Fachbereich „Bürgerschaftliches 
Engagement (Freiwilligenarbeit)“ ehrenamtsuchende Bürgerinnen und Bürger über mögliche 
Tätigkeitsfelder informiert sowie entsprechend ihrem Einsatzwunsch auch vermittelt.  …  
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Des Weiteren werden über diesen Fachbereich für ehrenamtssuchende Personen 
Informationsveranstaltungen und Schulungen angeboten sowie soziale Projekte in der 
Anlaufsphase beratend begleitet. 
 
In der letztjährigen Ausschusssitzung sprach sich der Fachausschuss in Anerkennung der 
Arbeit der Selbsthilfekontakt- und Koordinierungsstelle und zur Förderung der Freiwilligen-
arbeit durch einstimmigen Beschluss dafür aus, sowohl das Selbsthilfezentrum durch eine  
finanzielle Beteiligung am Gesamtbudget in Höhe von 20.000 € zu unterstützen als auch den 
Fachbereich der Freiwilligenarbeit im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung des 
bürgerschaftlichen Engagements mit einem Kreiszuschuss von 20.000 € zu fördern. Letzteres 
erfolgte nicht zuletzt mit Blick auf das vom Kreistag formulierte Leitbild des Kreises zur 
Standortstärke, das u. a. die Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements, insbesondere für 
die Zielgruppe der sog. „jungen Alten“, hervorhebt. Auf Empfehlung des Ausschusses für 
Gesundheit und Soziales stimmte nachfolgend der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 
16.06.2009 der von der Trägergemeinschaft beantragten Zuschussgewährung für das 
Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrum in Höhe von insgesamt 40.000 € zu (TOP 13 der 
Niederschrift).  
 
Aus Sicht der Verwaltung ist die Einrichtung des Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrums eine 
wesentliche Bereicherung für die gesundheitliche Versorgung der Bürgerinnen und Bürger im 
Kreis Heinsberg. Die Aktivitäten der im Selbsthilfebereich vom SFZ betreuten Gruppen 
richten sich vorrangig auf die gemeinsame Bewältigung von Krankheiten bzw. psychischen 
Problemen, von denen die Mitglieder selbst oder als Angehörige betroffen sind. Die vom 
Zentrum für freiwilliges Engagement betreuten ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger 
ergänzen das Angebot durch ihre Beratungs- und Vermittlungsarbeit und leisten hierdurch 
einen wertvollen Beitrag in Sachen „Ehrenamtliches Engagement“. Eine besondere 
Bedeutung kommt dem Fachbereich Freiwilligenarbeit im Rahmen der Umsetzung der im 
November 2005 gemeinsam von Gesundheits- und Pflegekonferenz verabschiedeten 
„Handlungsempfehlungen zur Gesundheitsförderung und zur Sicherung der gesundheitlichen 
und sozialen Versorgung der älter werdenden Bevölkerung im Kreis Heinsberg“ zu. Einer der 
angestrebten Generalziele der beschlossenen Handlungsempfehlungen ist es, die 
Möglichkeiten des gesellschaftlichen und sozialen Engagements für Senioren im Kreis 
Heinsberg zu aktivieren und den Bereich der Behinderten- und Seniorenhilfe auszubauen.  
 
Das Selbsthilfezentrum unterstützt durch seine Tätigkeit nicht nur Gruppen, die sich einem 
Trägerverband angeschlossen haben, sondern auch andere freie Gruppen, die um fachkundige 
Beratung nachfragen. Neben den bereits seit mehreren Jahren arbeitenden Gruppen konnten 
während des Jahres 2009 als neue Selbsthilfegruppen mit den Schwerpunkten  
- Früh verwitwete Menschen, 
- Neurologische Erkrankungen, 
- Trennung und Scheidung, 
- Magenkrebs und 
- Kaufsucht 
unterstützt werden. 
Aufgrund stagnierender Aktivitäten lösten sich in 2009 aber auch Selbsthilfegruppen auf – zu 
nennen sind hier die Selbsthilfegruppen   
- Narkolepsie        (Schlafzwang), 
- Noonan-Kinder (Kinder mit einem Gen-Defekt) und 
- Williams Breuer-Syndrom (ebenfalls eine  genetische Erkrankung).                       … 
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Im Rahmen seiner überwachenden Tätigkeit zu einem adäquaten Mitteleinsatz überzeugt sich 
das Gesundheitsamt insbesondere durch Berichterstattung des SFZ davon, dass das Selbst-
hilfezentrum  
             
 
- die themen- und institutionenübergreifende Selbsthilfe unterstützt, 
- den umfassenden Überblick über die im Kreisgebiet tätigen Gruppen kontinuierlich 

vervollständigt (siehe hierzu auch die Internetseite des SFZ:  
    www.sfz-heinsberg.de) 
- eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit durchführt, 
- Einzelpersonen über Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen informiert und in bestehende 

Selbsthilfegruppen vermittelt, 
- Selbsthilfegruppen inhaltlich und organisatorisch beratend unterstützt, 
- Öffnungszeiten an mindestens vier Wochentagen mit Zugangsmöglichkeiten für    
 nachfragende Bürgerinnen/ Bürger sicherstellt, 
- den Austausch mit dem landesweiten Netzwerk der Selbsthilfe-Kontaktstellen 
 durchführt sowie 
- den Erfahrungsaustausch zwischen Selbsthilfegruppen sicherstellt. 
 
Nach diesen auf Landesebene entwickelten Kriterien überprüft die Verwaltung, ob das 
Selbsthilfezentrum seiner Aufgabenwahrnehmung nachkommt. Diesbezüglich kann an dieser 
Stelle festgehalten werden, dass die an das Selbsthilfezentrum gestellten Anforderungen als 
Kontakt- und Informationsstelle gänzlich durch dieses erfüllt werden. Durch seine 
konstruktive Arbeit hat das SFZ seit 2003 wesentlich dazu beigetragen, dass Selbsthilfe sich 
als ein funktionsfähiges Element der gesundheitlichen Vorsorge im Kreis Heinsberg etabliert 
hat.  
 
Die umfangreichen Aktivitäten des SFZ, die Unterstützung von Gruppen im Hinblick auf 
Aufbau, Organisation von Räumlichkeiten sowie Generierung von Informationsquellen 
werden jährlich in einem Bericht dargestellt. Den Jahresbericht über die Aktivitäten des SFZ 
im zurückliegenden Jahr wird die Verwaltung in der Sitzung allen Ausschussmitgliedern  als 
Tischvorlage aushändigen.  
 
Ergänzend an dieser Stelle ist anzumerken, dass das Heinsberger Selbsthilfezentrum in der 
Vergangenheit durch das Land Nordrhein-Westfalen sowie die Krankenkassenverbände im 
Rahmen der zur Förderung von Selbsthilfe-Kontaktstellen gesetzlich bereitgestellten 
Finanzmittel unterstützt worden ist.  Auch für das Jahr 2010 wurde von der 
Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege im Kreis Heinsberg ein Antrag auf 
Gewährung von Landesmitteln gestellt. Hierüber hat die Bezirksregierung Köln im Rahmen 
der ihr zu diesem Zweck zugewiesenen Landesmittel zu entscheiden. Die Tatsache, dass auch 
im Kreis Heinsberg die Zahl der älter werdenden Mitmenschen bei weiter steigender 
Lebenserwartung kontinuierlich anwächst und die schwierigen Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der demographischen Entwicklung nur durch eine Kombination aus 
staatlicher und kommunaler Förderung  in Verbindung mit ergänzender, ehrenamtlicher 
Selbsthilfe- und Freiwilligenarbeit bewältigt werden können, spricht dafür, Einrichtungen wie 
das Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrum –auch in Zeiten angespannter kommunaler 
Haushalte- durch die Gewährung eines Zuschusses zu unterstützen. 
            … 
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Im Entwurf des Kreishaushalts 2010 sind durch die Verwaltung bei der Produktgruppe 
„Gesundheitshilfe “ (Abrechnungsobjekt 07030200) Haushaltsmittel für die von der 
Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege beantragten  Bezuschussung des 
Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrums in Höhe von 40.000 € eingeplant. 
 
Im Hinblick auf die äußerst angespannte Haushaltslage und die den Kommunen in Aussicht 
gestellten Einsparungen sieht die Verwaltung von einer Beschlussempfehlung ab. 
 
Erläuternde Hinweise der Dezernentin Machat sowie die Anmerkungen und Anträge der 
Fraktionen sind den Ausführungen des Tagesordnungspunktes 3 zu entnehmen. 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales beschließt einstimmig, dem Kreisausschuss 
–vorbehaltlich der Genehmigung der Haushaltssatzung 2010 durch die Bezirksregierung 
Köln- zu empfehlen, der antragstellenden Trägergemeinschaft des Selbsthilfe- und Frei-
willigenzentrums (SFZ) 

1. für die Selbsthilfearbeit im Jahr 2010 einen Zuschuss in 
Höhe von 20.000 € und 

2. für die Freiwilligenarbeit im Jahr 2010 einen Zuschuss 
in Höhe von 20.000 €  

zu gewähren. 



Niederschrift über die 1. Sitzung des Ausschusses 
für Gesundheit und Soziales vom 24.02.1010  

 
 
 
 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
 
Tagesordnungspunkt   5: 
 
Förderung des Migrationsfachdienstes - „Integrationsagentur für Migranten und 
Migrationserstberatung für Zuwanderer im Kreis Heinsberg“ in Trägerschaft des 
Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Jülich  
 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Gesundheit und Soziales 24.02.2010 

Kreisausschuss  09.03.2010 
 
Finanzielle Auswirkungen: 20.000 € 

 
Leitbildrelevanz: Ziffern 2.2 und 3.1 

 
Das Diakonische Werk des Kirchenkreises Jülich ist Träger der Migrationsfachdienste 
„Integrationsagentur für Migranten“ und „Migrationserstberatung für Zuwanderer“ im Kreis 
Heinsberg. Bereits seit 1998 bietet die Diakonie diese Hilfe für Menschen mit 
Migrationshintergrund an. Die Service- und Beratungsstelle befindet sich in Erkelenz. 
 
Die Einrichtung wird seit 1998 aus Bundes- und Landesmitteln gefördert. Diese Förderung ist 
jedoch für den Bestand der Einrichtung nicht auskömmlich. Seitens des Trägers mussten in 
der Vergangenheit 50 – 60 % der Kosten aus Eigenmitteln aufgebracht werden. Die 
Bereitstellung dieses hohen Eigenanteils ist dem Träger nicht mehr möglich.  
 
Da der Migrationsfachdienst allen Bürgern des Kreises Heinsberg mit Informationen, 
Beratung, Unterstützung und Vermittlung zur Verfügung steht und damit einen wesentlichen 
Beitrag zur  Förderung der Integration leistet, wurde dem Diakonischen Werk erstmals für das 
Jahr 2009  ein Zuschuss seitens des Kreises in Höhe von 20.000,00 € zum Betrieb der 
Einrichtung gewährt. 
 
Mit Datum vom 20.10.2009 stellt das Diakonische Werk einen Antrag auf Gewährung eines 
Zuschusses in gleicher Höhe für das Jahr 2010. Die Aufgabenschwerpunkte sind in dem 
Antrag ausführlich dargelegt. Im Entwurf der Haushaltssatzung sind entsprechende Mittel 
vorgesehen. 
                                                                                                                                             … 
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Die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund ist dem Kreis Heinsberg ein 
besonderes Anliegen. Es findet sich auch in seinem Leitbild wieder. Mit der Einrichtung des 
Migrationsfachdienstes wird ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der genannten Ziele für die 
Bürgerinnen und Bürger im Kreis Heinsberg geleistet. 
 
Im Hinblick auf die äußerst angespannte Haushaltslage und die den Kommunen in Aussicht 
gestellten Einsparungen sieht die Verwaltung von einer Beschlussempfehlung ab. 
 
Erläuternde Hinweise der Dezernentin Machat sowie die Anmerkungen und Anträge der 
Fraktionen sind den Ausführungen des Tagesordnungspunktes 3 zu entnehmen. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales beschließt einstimmig, dem Kreisausschuss –
vorbehaltlich der Genehmigung der Haushaltssatzung 2010 durch die Bezirksregierung Köln- 
zu empfehlen, dem Diakonischen Werk des Kirchenkreises Jülich zu den Kosten des 
Migrationsfachdienstes einen Zuschuss für das Jahr 2010 in Höhe von 20.000 € zu gewähren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Niederschrift über die 1. Sitzung des Ausschusses 
für Gesundheit und Soziales vom 24.02.1010  

 
 
 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
 
 
Tagesordnungspunkt   6: 
Bericht der Verwaltung: 
a) Pflegestützpunkt nach § 92 c Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) im Kreis  
    Heinsberg 
b) Neuorganisation der Aufgaben nach dem  Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 
c) Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes 2010 
d) Vorstellung der Landrom & Brown Studie zu lärmreduzierenden Maßnahmen am    
     Flugplatz Geilenkirchen-Teveren 
e ) Neue Influenza AH1N1 (Schweinegrippe) – aktueller Sachstand 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Gesundheit und Soziales 24.02.2009 

  
 
Finanzielle Auswirkungen Nein 

 
Leitbildrelevanz: Nein 

 
a) Pflegestützpunkt nach § 92 c Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) im Kreis  
    Heinsberg 
 
Der Kreistag hat am 22.09.2009 nach vorheriger Beratung im Ausschuss für Gesundheit und 
Soziales und im Kreisausschuss einstimmig dem Abschluss eines Vertrages zwischen dem 
Kreis Heinsberg und der AOK Rheinland/Hamburg zur Einrichtung eines Pflegestützpunktes 
im AOK-Haus in Heinsberg zugestimmt. Das Verfahren zur Unterzeichnung des 
entsprechenden Gründungsvertrages wurde am 16.10.2009 eingeleitet. 
 
Herr Vaaßen teilt mit, dass das am 16.10.2009 zur Gründung eines Pflegestützpunktes bei den 
Kranken- und Pflegekassen eingeleitete Unterschriftenverfahren nunmehr am 26.01.2010 
abgeschlossen worden sei und über den Geschäftsbereich Pflege der AOK zur Akkreditierung 
an das Ministerium, Arbeit und Gesundheit NRW weitergeleitet worden sei. Nach Auskunft 
des MAGS NW sei –vorausgesetzt, dass die formellen Voraussetzungen zur Gründung eines 
Pflegestützpunktes vorliegen – von einer baldigen Akkreditierung auszugehen. Sollten bis zur 
Fertigung der Niederschrift nähere Erkenntnisse vorliegen, werde die Verwaltung die 
Ausschussmitglieder entsprecht informieren. 
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b) Neuorganisation der Aufgaben nach dem  Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 
 
Bekanntlich hat das Bundesverfassungsgericht am 20.12.2007 die Einführung der 
Arbeitsgemeinschaften nach § 44 b SGB II als nicht vereinbar mit dem Grundgesetz erklärt 
und den Gesetzgeber aufgefordert, bis zum 31.12.2010 eine neue, den Anforderungen des 
Grundgesetzes entsprechende gesetzliche Regelung zu schaffen. Die Organisation der 
Aufgabenwahrnehmung in SGB II wird seit längerem intensiv und kontrovers diskutiert. 
 
 
Dezernentin Machat berichtet den Ausschussmitgliedern, dass in Bezug auf die nach dem 
Bundesverfassungsgerichtsurteil notwendige SGB II-Strukturreform die Koalitionsparteien im 
Koalitionsvertrag für die laufende Legislaturperiode die getrennte Aufgabenwahrnehmung der 
Kommunen und der Bundesagentur für Arbeit für Betreuung und Vermittlung von 
Langzeitarbeitslosen festgeschrieben haben. Mit Stand vom 25.01.2010 habe das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) Arbeitsentwürfe für Gesetzesänderungen 
über die getrennte Aufgabenwahrnehmung und die Entfristung der Option sowie den Entwurf 
eines Musterkooperationsvertrages vorgelegt.  
 
Mit Schreiben vom 01.02.2010 an Bundesministerin von der Leyen setzt sich der hessische 
Ministerpräsident Koch kritisch mit den Arbeitsentwürfen auseinander. Er kommt zu dem 
Ergebnis, dass eine Änderung des Grundgesetzes alternativlos sei und weist darauf hin, dass 
die Kommunen in zentralen Bereichen der Betreuung und Vermittlung von Arbeitssuchenden 
faktisch ausgeschlossen werden und die verfassungsgerichtliche Vorgabe einer einheitlichen 
Aufgabenwahrnehmung verfehlt werde. Das Land Hessen kündigt eine Ablehnung im 
Bundesrat an, womit die erforderliche einfache Mehrheit nicht mehr gegeben wäre.  
 
Nicht zuletzt wegen dieses Schreibens, aber auch aufgrund von Widerständen u.a. aus anderen 
Bundesländern, Spitzenverbänden der Wohlfahrtspflege, kommunalen Spitzenverbänden 
haben sich am 07.02.2010 Bundesministerin von der Leyen, die Ministerpräsidenten der 
unionsgeführten Länder sowie die Spitze der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nunmehr auf 
eine Grundgesetzänderung zur Neuorganisation des SGB II verständigt, die folgende drei 
Elemente enthalten soll: 

1. Die Ermöglichung des weiteren Zusammenwirkens von Bundesagentur und 
Kommunen aus einer Hand. 

2.  Die Ermöglichung der Option von Kommunen, die die Durchführung der Aufgaben 
vollständig und eigenverantwortlich wahrnehmen wollen, ohne zahlenmäßige 
Begrenzung im Grundgesetz und 

3. eine einheitliche Bundesaufsicht über die Optionskommunen und die Einrichtungen, 
in denen ein Zusammenwirken stattfindet. 

Zwischenzeitlich seien Gespräche mit der SPD über eine Verfassungsänderung aufgenommen 
worden. Bis Ende März sollen in einer Arbeitsgruppe Einzelheiten zur Ausgestaltung der 
Verfassungsänderungen und der einfach gesetzlichen Regelungen vorgelegt werden. Anfang 
April will das Bundesarbeitsministerium den Entwurf der Verfassungs- und 
Gesetzesänderungen vorlegen.  
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Auch wenn die konkrete Ausgestaltung der künftigen Aufgabenerledigung noch offen sei, so 
sei das Umdenken auf Bundesebene zu begrüßen. Die nach dem Koalitionsvertrag angestrebte 
getrennte Aufgabenwahrnehmung wäre die schlechteste Lösung für die Betroffenen. Eine 
getrennte Aufgabenwahrnehmung sei auch dann nicht zu vertreten, wenn die Träger –so wie 
vorgesehen- freiwillig kooperieren würden. Sollten die erforderlichen Gesetzesänderungen 
nicht bis Ende des Jahres verabschiedet sein, so drohe nach wie vor die getrennte 
Aufgabenwahrnehmung.  
 
Der Landrat habe sich gegenüber dem Landkreistag NRW für eine Option zur 
Aufgabenerledigung nach dem SGB II ausgesprochen. Dies sei auch schon bei der 
Einführung des SGB II die vorrangige Alternative gewesen. Zum damaligen Zeitpunkt war 
jedoch nicht sichergestellt, ob die Finanzierung auskömmlich sei. Es werde also bei Vorliegen 
der Rahmenbedingungen zu prüfen sein, ob sich der Kreis Heinsberg für eine Option zur 
alleinigen Umsetzung des SGB II entschließt. Dies werde in enger Abstimmung mit den 
kreisangehörigen Städten und Gemeinden geschehen.  
 
 
c) Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes 2010 
 
Der Kreistag hat am 22.09.2009 nach vorheriger Beratung im Ausschuss für Gesundheit und 
Soziales und im Kreisausschuss den Rettungsdienstbedarfsplan 2010 in der Fassung des 
Abstimmungsentwurfs beschlossen. Die Verwaltung wird auf die wesentlichen 
Veränderungen im neuen Plan eingehen, erste Ergebnisse in Bezug auf Verbesserung der 
Erreichbarkeitszeiten durch die zusätzlichen RTW aufzeigen und zu den derzeit laufenden 
Überlegungen zur Errichtung neuer Rettungswachennebenstellen bzw. der Verlegung der 
Rettungswachennebenstelle Arsbeck Stellung nehmen. Weiterhin wird die Verwaltung auch 
über die eventuell im Laufe des Jahres notwendig werdende Gebührenanpassung informieren. 
 
Die Erläuterungen des Herrn Lind zu den Schwerpunkten, den neuen Rettungsnebenwachen 
sowie dem Stand der Umsetzungen der übrigen im Rettungsdienstbedarfsplan 2010 
vorgesehenen Maßnahmen sind dem Sachvortrag, der als Anlage 1 der Niederschrift 
beigefügt, zu entnehmen. 
 
 
d) Vorstellung der Landrom & Brown Studie zu lärmreduzierenden Maßnahmen am    
     Flugplatz Geilenkirchen-Teveren 
 
In einer Sitzung der Lärmschutzkommission am 01.12.2009 wurden u. a. auch Vertretern des 
Kreises Heinsberg die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie zu lärmreduzierenden 
Maßnahmen am Flugplatz Geilenkirchen-Teveren  vorgestellt. Der Ausschuss für Gesundheit 
und Soziales hat sich in den letzten Jahren mehrfach mit der Problematik der Emissionen des 
NATO E-3A-Verbandes befasst. Zuletzt hatte das Gesundheitsamt in der 14. Sitzung des 
Ausschusses für Gesundheit und Soziales am 17.08.2009 unter Tagesordnungspunkt 4d über 
Lärm- und Schadstoffemissionen durch Flugzeuge des NATO E-3A-Verbandes berichtet. Zur 
heutigen Sitzung wird ein Vertreter des Verbandes über die Ergebnisse der Studie Landrom & 
Brown berichten. 
 
Herr Saniter, Umweltbeauftragter des NATO E-3A-Verbandes, Geilenkirchen-Teveren stellt 
anhand der als Anlage 2 beigefügten Power-Point-Präsentation den Ausschussmitgliedern die  
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Landrom & Brown Studie vor. Seinen Ausführungen bzw. den dargestellten 
Untersuchungsergebnissen der Studie ist zu entnehmen, dass bereits Maßnahmen des E-3A-
Verbandes zur Lärmreduzierung eingeleitet bzw. umgesetzt wurden (z. B. strikte 
Überwachung der Flugbeschränkung nachts und am Wochenende oder die Beschränkungen 
der Triebwerksläufe am Boden). Weitere lärmreduzierende Maßnahmen sind jedoch derzeit 
vom NATO E-3A-Verband zurückgestellt worden (z. B. Verlängerung der Startbahn in 
Richtung Osten in Richtung Geilenkirchen). 
Die Ausführungen werden von den Ausschussmitgliedern mit Interesse zur Kenntnis 
genommen. 
 
e) Neue Influenza AH1N1 (Schweinegrippe) – aktueller Sachstand 
 
Das Gesundheitsamt wird den Ausschussmitgliedern über den aktuellen Sachstand und die 
bisherige Entwicklung der neuen Influenza AH1N1 (Schweinegrippe) berichten.  
 
Dr. Feldhoff erläutert den Ausschussmitgliedern den „Vorläufige Abschlussbericht Neue 
Influenza A/H1N1 im Kreis Heinsberg (Stand 20.02.2010)“, der als Anlage 3 der 
Niederschrift beigefügt ist. 
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